
 
 
 

Sicherheitsdatenblatt für Zechenkoks  
 
 
 
 
 
 

Der Koks darf nur in denen dafür geeigneten Öfen ve rbrannt 
werden.  

 
Nicht in offenen Feuerstätten verwenden! Wie bei je der 
Verbrennung, wird auch hierbei Kohlenmonoxyd und CO ² 
freigesetzt. Deshalb für ausreichende Zu- und Abluf t sorgen! 
 
Bitte überprüfen sie vor dem Kauf , ob Ihre Feuerstätte für 
diesen Brennstoff geeignet ist. Diesen Hinweis find en Sie 
normalerweise in der Gebrauchsanweisung des Ofens.  
 
Lassen Sie sich ggf. vom Hersteller eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung geben! Es besteht so nst die 
Gefahr, dass die Schamottierung beschädigt wird. 
 
Zum Anzünden der Kohle im Ofen nur Papier, Anmachho lz oder die 
dafür geeigneten Anzündwürfel verwenden. Auf keinen Fall 
Flüssiganzünder oder gar Benzin! Explosionsgefahr!  
 
Achtung!!!  
 
Steuerfreie Kohle! Darf nicht als Kraft- oder Heizs toff oder 
zum Herstellen solcher Stoffe im gewerblichen Berei ch 
verwendet werden.  
 
 
 

Nicht zum Grillen geeignet!  
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